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Flächennutzungsplan-Teiländerung „Feuerwehr Römerstraße“ 
 
Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung vom 03.06. – 05.07.2019: Lösungsvorschläge zu den Stellungnahmen 
 
Lfd. 
Nr. 

Name Stellungnahme Lösungsvorschlag der Verwaltung 

1 bnNetze Freiburg, 
05.06.2019 

Nach eingehender Prüfung der vorgelegten Pläne und schriftlichen Unterlagen nehmen 
wir in dem Planverfahren als Träger öffentlicher Belange Stellung. Der bnNETZE GmbH 
obliegt die technische Betriebsführung im Namen der regioAQUA GmbH für die Was-
serversorgung der Stadt Rheinfelden. Daher wurden die vorgelegten Unterlagen im 
Einvernehmen mit den Stadtwerken Rheinfelden auch auf Einhaltung der dortigen Be-
lange geprüft. Die gemeinsame Stellungnahme ist beigefügt. 
Im Verfahrensgebiet befinden sich Erdgas-Hochdruckleitungen der bnNETZE GmbH mit 
Druckstufen von 16 bar sowie 70 bar für die erhöhte Schutzanforderungen gelten. Der 
sichere Betrieb der Leitungen darf weder beeinträchtigt, noch dürfen die Betriebsmittel 
geschädigt werden. Erforderliche Sicherheitsabstände nach Maßgabe der einschlägi-
gen Regelwerke sind einzuhalten. Die freie Zugänglichkeit zu den Anlagen muss auch 
während der Bauzeit für Wartungs- und Kontrollzwecke jederzeit gewährleistet sein. 
Geländeauffüllungen und Geländeabtragungen im Schutzbereich der unterirdischen 
Versorgungsanlagen sind mit den zuständigen Fachabteilungen der bnNETZE GmbH, 
Wiesenweg 4, 79539 Lörrach abzustimmen und bedürfen der schriftlichen Gestattung. 
Das Lagern von schwer transportablen Materialien oder Abraum im Schutzbereich der 
Leitungen ist auch während der Bauzeit nicht zulässig. Das Unterbauen und Eindecken 
von freigelegten Leitungen ist mit den zuständigen Fachabteilungen der bnNETZE 
GmbH rechtzeitig abzustimmen. Das Verfüllen im Bereich von Verkehrsflächen hat 
nach dem „Merkblatt für das Verfüllen von Leitungsgräben der Forschungsgesellschaft 
für das Straßenwesen, Arbeitsgruppe Untergrund, sowie nach etwaigen zusätzlichen 
Bestimmungen der bnNETZE GmbH zu erfolgen. Die am Bau Beteiligten sind für die 
Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften verantwortlich. Für die ausführenden 
Unternehmen besteht Erkundigungs- und Sicherungspflicht gemäß DVGW-Regelwerk 
GW 315 (vgl. Urteil des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen vom 20.04.1971- VI 
ZR/232/69). Zur Verhütung von Schäden muss der Bauunternehmer daher rechtzeitig 
Leitungspläne unter Vorlage neuester Bauplanung einholen. Bei Abweichungen von der 
Bauplanung muss eine neue Erkundigung eingeholt werden. Im Bereich der Leitungen 
und Kabel dürfen Baumaschinen nur so eingesetzt werden, dass die Gefährdung der 
Versorgungsanlagen ausgeschlossen ist. Eine örtliche Einweisung vor Baubeginn von 

Anregungen werden unter HINWEISE 
in die Planungsrechtlichen Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes "Feuer-
wehr Römerstraße" aufgenommen und 
an die Bauherrschaft sowie die Tief-
bauabteilung weitergegeben. 
 
Für die Erdgasleitung ist ein Leitungs-
recht im Bebauungsplan eingetragen. 
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Baumaßnahmen innerhalb des Schutzstreifens mit einer Schutzstreifenbreite von 4,0m 
beidseits der Leitung ist zwingend erforderlich. 
Die Versorgung des Verfahrensgebietes mit Trink- und Löschwasser und bei gegebener 
Wirtschaftlichkeit mit Erdgas kann durch Anschluss an die bestehenden Leitungsnetze 
in der Römerstraße sichergestellt werden. Der Ruhedruck bezieht sich auf die Höhe 
326 m NN (Druckzone HB3000). Im entsprechenden Gebiet kann ein Versorgungsdruck 
von ca. 3,6 Bar geliefert werden. Es wird eine Löschwassermenge (Grundschutz) von 
48 m3/h für zwei Stunden zur Verfügung gestellt. Löschwasserbedarf für Objektschutz 
wird seitens der bnNETZE GmbH nicht bereitgestellt. 
Hausanschlüsse werden nach den technischen Anschlussbedingungen der bnNETZE 
GmbH, den Bestimmungen der NDAV, AVBWasserV und den Maßgaben der einschlä-
gigen Regelwerke in der jeweils gültigen Fassung ausgeführt In Anlehnung an die DIN 
18012 wird für Neubauvorhaben ein Anschlussübergaberaum benötigt. Der Hausan-
schlussraum ist an der zur Straße zugewandten Außenwand des Gebäudes einzurich-
ten und hat ausreichend belüftbar zu sein. Anschlussleitungen sind geradlinig und auf 
kürzestem Weg vom Abzweig der Versorgungsleitung bis in den Hausanschlussraum 
zu führen. 

2 Stadt Schopfheim, 
17.06.2019 

Keine Bedenken. 
Die Wasserversorgung ist für das geplante Baugebiet gesichert. 

Kenntnisnahme 

3 Regierungspräsidium 
Freiburg, Referat 21, 
19.07.2019 

Grundsätzliche Bedenken aus raumordnerischer Sicht bestehen weder gegen die Be-
bauungspläne noch gegen die entsprechenden Flächennutzungsplanänderungen.  
In Bezug auf die Planung im Bereich „Feuerwehr Römerstraße“ lässt sich nur der 
schalltechnischen Untersuchung entnehmen, dass auf der Fläche zwischen Römerstra-
ße und Kreisverkehr neben dem bestehenden DRK-Ortszentrum möglicherweise die 
Ansiedlung einer Polizeistation vorgesehen ist. Dies sollte in den Begründungen der 
Flächennutzungsplanänderung und des Bebauungsplans entsprechend konkretisiert 
werden. Darüber hinaus handelt es sich allenfalls bei der Polizeistation um eine Ge-
meinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Öffentliche Verwaltung“. Für das beste-
hende DRK-Ortszentrum dürfte dies nicht gelten. Hier dürfte die Zweckbestimmung 
„Gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ zutreffender sein. 
Wir gehen davon aus, dass die entsprechenden Konkretisierungen spätestens in den 
Offenlageentwürfen der Bauleitpläne vorgenommen werden. 

 
Kenntnisnahme 
Das DRK-Ortszentrum ist nicht im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes 
„Feuerwehr Römerstraße“.  
In der Flächennutzungsplan-Änderung 
wird der Bereich des DRK-Zentrums 
gemäß der Anregung als Gemeinbe-
darfsfläche mit der Zweckbestimmung 
„Gesundheitlichen Zwecken dienende 
Gebäude und Einrichtungen“ darge-
stellt. Der östlich angrenzende Bereich 
ist als Fläche für Gemeinbedarf mit der 
Zweckbestimmung Öffentliche Verwal-
tung dargestellt. An dieser Stelle war 
ursprünglich der Neubau einer Feuer-
wehr vorgesehen. Da das Grundstück 
zu klein ist wurde östlich der Müßmatt-
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straße ein neues Grundstück gefunden. 
Die Fläche wird als Gemeinbedarfsflä-
che beibehalten und für Zwecke der 
öffentlichen Verwaltung bereitgestellt. 
Möglich wäre hier z.B. die Umsiedlung 
der Polizei aus der Innenstadt. 
Die Begründungen wurden entspre-
chend angepasst. 

4 Regierungspräsidium 
Freiburg, Landesamt 
für Geologie, Rohstof-
fe und Bergbau, 
03.07.2019 

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördli-
che Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der 
Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum 
Planungsvorhaben. 
Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentli-
cher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutach-
ten, Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffe-
nen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. Andern-
falls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise in 
den Bebauungsplan: 
"Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich der Gesteine des Oberen Muschelkalkes, welche von quartärem 
Schwemmlehm sowie Auenlehm mit einer zu erwartenden Mächtigkeit der Lockerge-
steine von mehreren Metern überlagert werden. Mit lokalen Auffüllungen vorangegan-
gener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. Beim 
Auenlehm ist mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des 
Untergrundes zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen 
bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerks-
relevant sein. Der Schwemmlehm neigt zu einem oberflächennahen saisonalen 
Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-
schluffigen Verwitterungsbodens. Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte 
Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind ggf. nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung 
der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, 
wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung 
eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens empfohlen. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Trag-

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Anregung wird unter 
HINWEISE in die Planungsrechtlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes 
"Feuerwehr Römerstraße" aufgenom-
men. 
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fähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei 
Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spal-
ten) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. 
DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen." 
Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Beden-
ken vorzutragen. 
Mineralische Rohstoffe  
Der Planung steht aus rohstoffgeologischer Sicht nichts entgegen. Es wird jedoch da-
rauf hingewiesen, dass das Plangebiet auf pleistozänen Kies- und Sandablagerungen 
des Rheins liegt, die ein hochwertiger mineralischer Rohstoff sind. Die Kiese und Sande 
werden in der nahegelegenen Kiesgrube Rheinfelden-Herten (LGRB-
Gewinnungsstellen-Nr. RG 8414-2) im Trockenabbau gewonnen und zu teilweise güte-
überwachten Kies-Sand-Gemischen aufbereitet. Sofern bei der Erschließung des Plan-
gebiets (größere Mengen) nutzbare(r) Kiese und Sande anfallen, sollten diese zur Res-
sourcenschonung einer Verwendung als Baustoff zugeführt werden. Es wird empfohlen, 
hierzu gegebenenfalls mit der Kiesgrube Rheinfelden- Herten (Betreiber: Rheinfelder 
Kies GmbH & Co. KG, Hebelstraße 10, 79618 Rheinfelden- Baden) Kontakt aufzuneh-
men. 
Grundwasser 
Zur Planung sind aus hydrogeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Be-
denken vorzutragen.  
Bergbau 
Gegen die Planung bestehen von bergbehördlicher Seite keine Einwendungen. 
Geotopschutz 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologi-
schen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 
Homepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. Des Weiteren ver-
weisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse http://lgrb-
bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop- Kataster) abgeru-
fen werden kann. 
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Rheinfelden (Baden), 02.09.2020 
601/ Christiane Ripka 


